
Verordnung, die Aufnahme der Fremden in hiesige
Von Gsttes Gnaden Wir Wilhelm der Neunte, Landgraf zu Hessen, Fürst zu Hersfeld,

Graf zu Catzenelnbozen, Dietz, Aiegenhain, Nidda, Schaumburgund Hanau-. rc. rc.

Mzen hierdurch zu wissen: Nachdem durch das Esict vom lten November 1773 - »erqrhned
A worden, daß bey Aufnahme der Fremden in Unsere Laude, nicht mehr ar. f ihr Vermögendes
sehen werden sollen, hieraus aber erfolgt ist, daß die Zahl der k unvermögenden und dem Pu
blico zur Last fall-rrden Unterthanen sich vermehrst hat; So finden Wir Uns,, zumal guf den
von Unseren Laudständett desfa s geschehenen untertbänigflen Antrag, gnädigst bewogen, jenes
Edict dahin zu modificiren, daß kein Auswärtiger in Unseren Staaten, als Beysitzer, wenn er
nicht nachMaaS der hierdurch wieder hergestellten Ordnung vom zoten Zanuar l?Zr eia eigne»
Vermögen von zwryhundert Carnniergu den besitzt, und als Bürger, wenn er nicht das vorhin
bey jeder Stadt erforderlich gewesene Vermö en hat, ausgenommen werden soll.

Wenn hingegen geschickte Haudwerks'eute von fremden Orten sich in Unseren Staaten
niederlassen wollen; So behalten Wir Uns vor, in dergleichen oder sonsiige» Fallen dir Auf
nahme per modum dispensationis zu gestatten.

Wornach also jedermann, den es angehet., sich unter thäirigstzu achten.hat. , . ..;r:

Urkundlich Unsrer eigenhändigen Unterschrift und beygedruckten Fürstk. 8ecrct. Insiegels,
tzassel, den 24. Febr. i78ö.


